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Versiehe-
rangen

Dr. Hansruedi Berger

3a-Konto: Rückzug in
Raten kommt billiger
Stimmt es, das5 srcB durcir einen

^estfl/fe/ten Rückzug der in die

gebundene Vorsorge 3a einbe-
za/i/ten Beträfe Stenern einspa-
ren iassen?

Gewiss. Auf ein Bankkonto
oder eine Versicherungspoli-
ce einbezahltes Sparkapital ist
bis zu einem Höchstbetrag
von gegenwärtig Fr. 5587.-
(für Unselbständigerwerben-
de mit 2. Säule) steuerlich pri-
vilegiert, anderseits wird das

akkumulierte Kapital mit-
samt Zinseszinsen anlässlich
der Auszahlung besteuert. Da

diese Steuer progressiv ist,
können durch eine zeitliche
Staffelung der Rückzüge
(Frauen ab 57, Männer ab 60)
Steuern gespart werden. Eini-
ge wenige Kantone addieren
freilich diese Beträge. Verge-
wissern Sie sich zuvor bei Ih-
rer Bank oder Ihrer Versiehe-

rungsgesellschaft, wie sich
das Steueramt Ihres Kantons
zu diesem Steuerspartrick
stellt.

Gehen Sie folgendermas-
sen vor: Eröffnen Sie zu
Ihrem bisherigen Vorsorge-
konto 3a ein weiteres Konto.
Dies können Sie bei Ihrer bis-

herigen Bank tun; die Anzahl
Konti wird durch das Gesetz

nämlich nicht beschränkt.

Dieses Konto benutzen Sie für
die Einzahlungen der näch-
sten Jahre. Später eröffnen Sie

ein weiteres Konto. Ab 62 las-

sen Sie jedes Jahr ein Konto
saldieren. Hingegen ist es von
Gesetzes wegen unmöglich,
ein 3a-Konto in Raten auf-
zulösen.

Mit einer - in der Regel bis

zum Rentenalter laufenden -
Versicherungspolice lässt sich
dieses Prozedere nicht an-
wenden, weil die meisten
Verträge mit einer Klausel für
die Anpassung der Prämie an
die maximal mögliche Einla-

ge versehen sind. Theoretisch
möglich wäre der Abschluss
mehrerer Policen mit ent-
sprechend kleineren Prämi-
en. Dies wäre aber unvorteil-
haft wegen der mit steigen-
der Versicherungssumme in
der Regel gewährten Sum-
menrabatte.

Der gestaffelte Rückzug
empfiehlt sich auch, wenn
Sie sich anlässlich der Pensio-

nierung Ihr Alterssparkapital
von der Pensionskasse ganz
oder teilweise auszahlen las-

sen. Achten Sie unbedingt
darauf, Ihre Vorsorge nicht
im gleichen Jahr wie das 3a-

Konto aufzulösen, sonst
spielt Ihnen die Progression
einen saftigen Streich. Hier
ein Beispiel aus dem Kanton
Zürich: Fr.50000.- werden
dort mit rund Fr. 2650 - be-

steuert; Fr. 300000.- kosten
aber nicht sechsmal mehr,
was Fr. 15900.- ergäbe, son-
dern über Fr. 30000.- (verhei-
rateter Steuerpflichtiger).

Durch diesen Steuertrick
viel Geld sparen können
vorab Selbständigerwerbende
ohne 2. Säule, die ja in der Re-

gel weit höhere Summen in
der gebundenen Vorsorge 3a

anlegen (gegenwärtig abzugs-

fähiger jährlicher Höchstbe-

trag Fr. 27936.-). Hier lohnt
es sich wegen der Progression
sogar, fünf Konti zu führen.

Dr. Hansruedi Berber
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ORTHOPÄDISCHE
MATRATZEN UND KISSEN

SCHMERZLOSER
SCHLAFEN -
BESSER LEBEN!

TEMPUR, orthopädische MATRATZEN und KISSEN

gegen Rückenschmerzen, Steifigkeit, Gelenk-

beschwerden, Schlafbeschwerden und Wundliegen,
geben Ihren Patienten den gesunden Schlaf zurück.

TEMPUR, ein völlig neuartiges Material ermöglicht
dank optimaler Druckentlastung beinahe

schwereloses Liegen und fördert durch Schmerz-

linderung den gesunden Schlaf.

TEMPUR Matratzen-Auflagen
TEMPUR Kombi-Matratzen
und TEMPUR Kissen
bilden die Körperform nach

und bewirken optimale
Druckverteilung.

Ein guter Grund für Sie

TEMPUR erfolgreich

unverbindlich

30 Tage zu probieren!

NFo'bOM fii"stHmenloseres Sdiloien

e neuen TEMPUR-Produkte interessieren mich!

lieh möchte TEMPUR gleich ausprobieren und wünsche eine

telefonische Beratung.

] Bitte senden Sie mir näheres INFO-Motenal.
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Fragen Sie uns,
oder Ihren Therapeuten!

Juraweg 30, 4852 Rothrist

Tel. 062 440 220, Fax 062 444 363

ZEITLUPE 10/95 45


	Versicherung

